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Beschlussvorlage Vorlage Nr.: 2222/2013 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 
Vergabe von Fördermitteln im Bereich Kultur 
 
 

 
 
Beschlussvorschlag 
 
1. Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Kreistages vergibt an den Landesmusik-

rat Thüringen e. V. Weimar Kulturfördermittel für den 51. Regionalwettbewerb Ostthürin-
gen „Jugend musiziert“ in Höhe von 800,00 €. 

 
2. Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Kreistages vergibt an das Bauernmuse-

um Nitschareuth Kulturfördermittel für das Weihnachtskonzert „Irish Christmas“ am 
07.12.2013 in Höhe von 300,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Schweinsburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Art Termin Abstimmung 

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport Ö 04.12.2013  



 2

1. Problem und Regelungsbedürfnis 
 
Gemäß der Förderrichtlinie für Kunst, Kultur und Vereinstätigkeit des Landkreises Greiz kön-
nen für die unter Punkt 3 genannten möglichen Projekte im Bereich Kultur Zuwendungen 
ermöglicht werden. Im Haushaltsjahr 2013 weist die Haushaltsstelle 34000.71801 Mittel in 
Höhe von 16.750,00 € aus. Davon wurden 4.450,00 € bereits durch die Verwaltung und 
10.050,00 € durch den Ausschuss bestätigt. 603,38 € mussten im Laufe des Jahres zurück-
gefordert werden, so dass noch 2.853,38 € zur Verfügung stehen. 
 
Zu 1.) 
Der Regionalwettbewerb findet vom 31.01.2014 – 02.02.2014 statt und ist auf die Finanzie-
rung durch die Städte, Gemeinden und Landkreise angewiesen. 
Dieses Projekt beinhaltet den jährlich wiederkehrenden Teilnehmerbeitrag der Musikschüler 
und –schülerinnen des Landkreises Greiz.  
„Jugend musiziert“ findet nun schon zum 51. Mal statt. 
 
Zu 2.) 
Das besondere Weihnachtskonzert soll einem breiten Publikum in der „Hektik“ der Advents-
zeit zur Besinnlichkeit verhelfen und findet deshalb in der Scheune des Bauernmuseums 
Nitschareuth am 07.12.2013 statt. 
Das Bauernmuseum organisiert regelmäßig Veranstaltungen, die sich immer größer wer-
dender Beliebtheit erfreuen. 
 
 
 
2.Lösung 
 
Auf Grund der gültigen Kulturförderrichtlinie des Landkreises Greiz und der zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel besteht die Möglichkeit der Förderung von kulturellen Projekten. 
 
Die gestellten Anträge auf Förderung wurden durch das zuständige Fachamt der Kreisver-
waltung, entsprechend der Richtlinie, auf Förderfähigkeit geprüft. 
 
Die in den Beschlussvorschlägen genannten Vorhaben sind nach Prüfung im Fachamt, ge-
mäß der Kulturrichtlinie des Landkreises Greiz, förderfähig. 
 
Wir schlagen für den Landesmusikrat eine Förderung in Höhe von 800,00 € und für das 
Bauernmuseum Nitschaureuth in Höhe von 300,00 € vor und bitten um eine Entscheidung 
durch den für die Kultur zuständigen Ausschuss des Kreistages über die Beschlussvorschlä-
ge. 
 
 
 
3. Alternative 
 
Den Beschlussvorschlägen der Kreisverwaltung wird nicht gefolgt. 
Im Falle, dass dem Antragsteller keine oder geringere Fördermittel, als die im Vorschlag des 
Fachamtes dargestellt, genehmigt werden, sind die Projekte gefährdet bzw. nicht durchführ-
bar. 
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